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Einleitung

„Unser Planet brennt.“1

Mit drastischen Worten richtete sich der Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen, António Guterres, am 20. September 2022 in New York an die interna-
tionale Staatengemeinschaft. In seiner Rede zur Eröffnung der Debatte der 
UN-Generalversammlung warnte er eindringlich vor globalen Herausforde-
rungen, darunter der größten Herausforderung von allen – der Klimakrise.2

Um die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels begrenzen zu kön-
nen, sind tiefgreifende Änderungen in beinahe allen Lebensbereichen erfor-
derlich. In seinem Beschluss zum Klimaschutz stellte das Bundesverfassungs-
gericht fest, dass nahezu jegliches Verhalten, darunter auch alltägliche Verhal-
tensweisen, direkt oder indirekt CO2-Emissionen verursacht.3 Ein zentraler 
Baustein des Klimaschutzes ist daher nicht nur die Umgestaltung von klima-
schädlichen Produktionsprozessen, sondern auch der Wandel von Konsumge-
wohnheiten von Verbrauchern.4

In diesem Zusammenhang wird auch die Rolle der Werbung neu verhan-
delt. Werbung ist überall  – im Internet, in Zeitungen und Zeitschriften, im 
Fernsehen, Radio oder Kino, im öffentlichen Raum. Als Massenkommunika-
tion ist die Werbung Teil der Medienumwelt, die eine „zweite Wirklichkeit“ 
für Verbraucher bildet.5 Häufig wird das Bild der Werbung als „Spiegelbild“ 
der Gesellschaft bemüht.6 Das Bundesverfassungsgericht spricht von einer 
„allgegenwärtigen, Sichtweisen, Werte und Einstellungen des Menschen nicht 
unerheblich beeinflussenden Werbewelt“.7 Werbeslogans verlassen häufig 

1  Aus dem Englischen durch d. Verf. übersetzt: „Our planet is burning“, Guterres, 
Rede vor der UN-Generalversammlung v. 20. 09. 2022, abrufbar unter: https://www.
un.org/sg/en/content/sg/speeches/2022-09-20/secretary-generals-address-the-general-
assembly (zuletzt abgerufen am 03. 12. 2024).

2  Aus dem Englischen durch d. Verf. übersetzt: „The climate crisis is the defining 
issue of our time“, Guterres, Rede vor der UN-Generalversammlung v. 20. 09. 2022, 
abrufbar unter: https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2022-09-20/secretary-
generals-address-the-general-assembly (zuletzt abgerufen am 03. 12. 2024).

3  BVerfGE 157, 30, 64 – Klimaschutz.
4  Vgl. BVerfGE 157, 30, 166 – Klimaschutz; ausführlich dazu SRU, Umweltfreund-

liches Verhalten erleichtern, 2023, 29 ff.
5  Kroeber-Riel/Gröppel-Klein, Konsumentenverhalten, 2019, 540, 554.
6  Siehe dazu Zurstiege, Werbeforschung, 2007, 149 f.
7  BVerfGE 107, 275, 285 – Benetton-Werbung II.

https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2022-09-20/secretary-generals-address-the-general-assembly
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2022-09-20/secretary-generals-address-the-general-assembly
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2022-09-20/secretary-generals-address-the-general-assembly
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2022-09-20/secretary-generals-address-the-general-assembly
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2022-09-20/secretary-generals-address-the-general-assembly
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bereits nach kurzer Zeit ihren ursprünglichen Kontext und werden Teil des 
alltäglichen Sprachgebrauchs.8 Ein Beispiel: Im Jahr 1966 warb die Deutsche 
Bundesbahn auf Plakaten mit dem Slogan „Alle reden vom Wetter. Wir 
nicht“.9 In der Folge wurde der Slogan in abgewandelter Form aufgegriffen, 
sei es auf Wahlplakaten der Grünen vor der Bundestagswahl 199010 oder bei 
einer Plakataktion der Umweltschutzorganisation Greenpeace gegen die 
FCKW-Produktion deutscher Unternehmen.11 Auch im Bundestagswahlkampf 
2021 spielten gefälschte Wahlplakate auf den Slogan an.12

In einer Zeit, in der alle vom Klima reden, wird die Werbung zunehmend 
kritisch gesehen. Ihr wird häufig eine Mitverantwortung für den Klimawandel 
zugeschrieben: Sie rege zu mehr Konsum an, verleite zum Kauf klimaschädli-
cher Produkte, diene Unternehmen dazu, sich klimafreundlicher darzustellen, 
als sie in Wirklichkeit sind.13 Auch UN-Generalsekretär Guterres nutzte seine 
Rede vor Staats- und Regierungschefs aus aller Welt dazu, die Verantwortung 
der PR- und Werbebranche in der Klimakrise zu thematisieren. Er forderte 
dazu auf, die Unternehmen, die fossile Brennstoffe herstellen, und ihre Förde-
rer zur Verantwortung zu ziehen. Dazu gehöre auch die „massive PR-Maschi-
nerie, die Milliarden einstreicht, um die fossile Brennstoffindustrie vor einer 
strengeren Beobachtung abzuschirmen“. Wie schon Jahrzehnte zuvor für die 
Tabakindustrie, hätten „Lobbyisten und Spin-Doktoren schädliche Fehlinfor-
mationen“ gestreut. Die Interessenvertreter der fossilen Brennstoffe müssten 
weniger Zeit darauf verwenden, eine PR-Katastrophe abzuwenden – und mehr 
Zeit darauf, eine planetarische Katastrophe zu verhindern.14

8  Dazu ausführlich Polajnar, in: Heinemann (Hrsg.), Werbegeschichte(n), 2019, 
253, 253 ff.

9  Polajnar, in: Heinemann (Hrsg.), Werbegeschichte(n), 2019, 253, 262.
10  „Alle reden von Deutschland. Wir reden vom Wetter“, vgl. Polajnar, in: Heine-

mann (Hrsg.), Werbegeschichte(n), 2019, 253, 264.
11  „Alle reden vom Klima. Wir ruinieren es“, vgl. BGH, Urt. v. 12. 10. 1993 – VI 

ZR 23/93, NJW 1994, 124; BVerfG, Beschl. v. 08. 04. 1999 – 1 BvR 2126-93, NJW 
1999, 2358.

12  Vgl. Correctiv, abrufbar unter: https://correctiv.org/faktencheck/2021/08/04/die 
ses-cdu-wahlplakat-ist-satire/ (zuletzt abgerufen am 03. 12. 2024).

13  Siehe auch Hartmann et al., Int J Advert 42 (2023), 430, 432 ff.
14  Zum Ganzen (aus dem Englischen durch d. Verf. übersetzt): „And it includes the 

massive public relations machine raking in billions to shield the fossil fuel industry 
from scrutiny. Just as they did for the tobacco industry decades before, lobbyists and 
spin doctors have spewed harmful misinformation. Fossil fuel interests need to spend 
less time averting a PR disaster – and more time averting a planetary one“, Guterres, 
Rede vor der UN-Generalversammlung v. 20. 09. 2022, abrufbar unter: https://www.
un.org/sg/en/content/sg/speeches/2022-09-20/secretary-generals-address-the-general-
assembly (zuletzt abgerufen am 03. 12. 2024).

https://correctiv.org/faktencheck/2021/08/04/dieses-cdu-wahlplakat-ist-satire/
https://correctiv.org/faktencheck/2021/08/04/dieses-cdu-wahlplakat-ist-satire/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2022-09-20/secretary-generals-address-the-general-assembly
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2022-09-20/secretary-generals-address-the-general-assembly
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2022-09-20/secretary-generals-address-the-general-assembly
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Die Werbung steht vor einer entscheidenden Weichenstellung: Ist sie nur 
Teil des Problems oder auch Teil der Lösung?15 Schon jetzt setzen sich Wer-
betreibende und Medien innerhalb der Branche auf verschiedene Weise für 
den Klimaschutz ein.16 Ein Lösungsansatz liegt darin, die Werbung für klima-
schädliche Produkte und Unternehmen einzustellen. So haben sich über 1.000 
Werbeagenturen der Bewegung Clean Creatives angeschlossen und dazu ver-
pflichtet, nicht für Unternehmen der fossilen Industrie zu arbeiten.17 Auch die 
britische Zeitung The Guardian verkündete 2020, keine Werbeanzeigen von 
Unternehmen mehr zu veröffentlichen, die an der Gewinnung fossiler Brenn-
stoffe beteiligt sind.18 Ein anderer Ansatz ist, Verbraucher durch die Werbung 
zu einem klimafreundlicheren Konsum zu bewegen. Doch wie sollen Verbrau-
cher erkennen, ob ein beworbenes Produkt tatsächlich vorteilhafter für das 
Klima ist und dies nicht nur eine leere Behauptung ist?

Werbung findet nicht isoliert statt, sondern ist von verschiedenen struktu-
rellen Rahmenbedingungen abhängig.19 Dazu gehört auch das Recht. Es er-
möglicht die Werbung, setzt ihr aber auch Grenzen, sei es zum Schutz be-
stimmter Adressatenkreise oder aus Gründen des Gemeinwohls.20 Das gibt 
Anlass zu weiteren Überlegungen über die Rolle, die der Werberegulierung 
im Kampf gegen den Klimawandel zukommt  – und in Zukunft zukommen 
könnte. So erwähnt auch der Weltklimarat IPCC nicht nur den schädlichen 
Einfluss von Werbung bei der Beschleunigung des Klimawandels.21 Zugleich 
nennt er die Regulierung von Werbung als ein Beispiel für eine politische 
Maßnahme, die dazu beitragen kann, Entwicklungspfade in Richtung Nach-
haltigkeit umzulenken.22 

15  Vgl. auch den Titel des Aufsatzes von Hartmann et al., Int J Advert 42 (2023), 
430.

16  Siehe die Bsp. bei Hartmann et al., Int J Advert 42 (2023), 430, 443.
17  Clean Creatives, abrufbar unter: www.cleancreatives.org/ (zuletzt abgerufen am 

08. 05. 2024).
18  The Guardian, abrufbar unter: www.theguardian.com/help/insideguardian/2020/

jan/29/why-the-guardian-will-no-longer-accept-fossil-fuel-advertising (zuletzt abgeru-
fen am 03. 12. 2024).

19  Vgl. dazu Siegert/Brecheis, Werbung in der Medien- und Informationsgesell-
schaft, 2017, 47 ff.

20  Vgl. auch Seufert/Gundlach, Medienregulierung in Deutschland, 2017, 300 ff.; 
Siegert/Brecheis, Werbung in der Medien- und Informationsgesellschaft, 2017, 50 ff.

21  IPCC, Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, 2022, 557.
22  IPCC, Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, 2022, 455.

www.cleancreatives.org/
https://www.theguardian.com/help/insideguardian/2020/jan/29/why-the-guardian-will-no-longer-accept-fossil-fuel-advertising
https://www.theguardian.com/help/insideguardian/2020/jan/29/why-the-guardian-will-no-longer-accept-fossil-fuel-advertising
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